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Hintergrund und Einordnung des Dokuments 

In dieser Anwendungshilfe wird ein Kommunikationstest beschrieben, der zwischen dem 
Dataprovider (DP), Einsatzverantwortlichen (EIV), Lieferanten (LF) und Netzbetreiber (NB) 
stattfindet. Der Kommunikationstest dient der Bestimmung des Erreichbarkeitsstatus der teil-
nehmenden Marktrollen und geht vom DP aus.  

Um an dem Kommunikationstest teilnehmen zu können, ist eine vorherige Einwilligung der 
beteiligten teilnehmenden Marktrollen beim DP notwendig. 

Nur die Änderung des Erreichbarkeitsstatus wird den teilnehmenden Marktrollen kommuni-
ziert. Liegt ein geänderter Erreichbarkeitsstatus einer teilnehmenden Marktrolle vor, ermittelt 
der DP die ihr zugeordneten Steuerbaren Ressourcen (SR). Die teilnehmenden Marktrollen, 
die darüber hinaus dieser/diesen SR zugeordnet ist/sind, erhalten den geänderten Erreichbar-
keitsstatus durch den DP. 
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1  Kommunikationstest zur Ermittlung der Erreichbarkeit im Redispatch 2.0    

 

 

1.1 Use-Case: Kommunikationstest zwischen EIV bzw. LF bzw. NB  
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1.1.1 UC: Kommunikationstest zwischen EIV bzw. LF bzw. NB  

Use-Case-Name Kommunikationstest  

Prozessziel Dem DP ist bekannt, ob der angefragte  EIV bzw. LF bzw. NB 

zum Zeitpunkt des Tests erreichbar war.  

Use-Case-Beschreibung Der DP verschickt eine Kommunikationstestanfrage an den 

betroffenen EIV bzw. LF bzw. NB.  

• Erhält der DP innerhalb der für den Austausch des Ack-

nowledgement geltenden Frist vom EIV bzw. LF bzw. NB 
ein Acknowledgement Document, ist der Erreichbar-
keitsstatus des EIV bzw. LF bzw. NB „erreichbar“ unab-
hängig davon, ob über das Acknowledgement Document 
die Fehlerfreiheit oder Fehlerhaftigkeit der Anfrage mit-
geteilt wird. 

• Erhält der DP innerhalb der Frist vom EIV bzw. LF bzw. 

NB kein Acknowledgement Document, ist der Erreich-
barkeitsstatus des EIV bzw. LF bzw. NB "nicht erreich-
bar“. 

Rollen • DP 

• EIV 

• LF 

• NB  

Vorbedingung • Der EIV bzw. LF bzw. NB ist beim DP erfolgreich regis-
triert / angebunden. 

• Der EIV bzw. LF bzw. NB hat der Teilnahme am Kommu-

nikationstest eingewilligt.  

Auslöser:  

• Ein EIV bzw. LF bzw. NB hat in den vergangenen 15 Mi-

nuten auf keinen vom DP versandten Datenversand ein 
Acknowledgement Document gesendet. 

Nachbedingung im Erfolgsfall Hat sich am Erreichbarkeitsstatus EIV bzw. LF bzw. NB jetzt 

etwas geändert, kann der DP die Informationsmeldung an 

alle Berechtigten versenden  

Nachbedingung im Fehlerfall … 

Fehlerfälle • DP ist für EIV bzw. LF bzw. NB nicht erreichbar 
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Use-Case-Name Kommunikationstest  

• … 

Weitere Anforderungen • Hinweis: Jede nicht auf Basis einer Kommunikationsan-
frage erfolgte Datenkommunikation mit dem DP führt 
dazu, dass der Erreichbarkeitsstatus des Kommunikati-
onspartner des DP „erreichbar“ ist. 

 

1.1.2 SD: Kommunikationstest zwischen EIV bzw. LF bzw. NB  

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Kommunikationsan-
frage 

15 Minuten nach dem 
letzten vom LF versandten 
Acknowledgement   
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

2 Kommunikationsan-
frage 

15 Minuten nach dem 
letzten vom EIV versand-
ten Acknowledgement   

 

3 Kommunikationsan-
frage 

15 Minuten nach dem 
letzten vom NB versand-
ten Acknowledgement   

 

 

1.2 Use-Case: Informationsmeldung über die Änderung der Erreichbarkeit  

 

1.2.1 UC: Informationsmeldung über die Änderung der Erreichbarkeit 

Use-Case-Name Informationsmeldung über die Änderung der Erreichbar-

keit 

Prozessziel Dem am Kommunikationstest teilnehmenden EIV bzw. LF 

bzw. NB ist bekannt, bei welchem für ihn relevanten, eben-

falls am Kommunikationstest teilnehmenden EIV bzw. LF 

bzw. NB sich der Erreichbarkeitsstatus geändert hat.  

Use-Case-Beschreibung Hat sich der Erreichbarkeitsstatus eines teilnehmenden EIV 

bzw. LF bzw. NB geändert, so informiert der DP jeden 
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Use-Case-Name Informationsmeldung über die Änderung der Erreichbar-

keit 

teilnehmenden EIV bzw. LF bzw. NB, der zu diesem Zeit-

punkt mindestens einer SR direkt oder indirekt zugeordnet 

ist, der der EIV bzw. LF bzw. NB, dessen Erreichbarkeitssta-

tus sich geändert hat ebenfalls direkt oder indirekt zugeord-

net ist.  

Rollen • DP 

• EIV 

• LF 

• NB 

Vorbedingung • Der EIV bzw. LF bzw. NB ist beim DP erfolgreich regis-
triert / angebunden. 

• Der EIV bzw. LF bzw. NB hat der Teilnahme zum Kom-

munikationstest eingewilligt. 

• Der DP kennt zu jeder SR die der SR direkt oder indirekt 
zugeordneten EIV bzw. LF bzw. NB. 

Auslöser: 

o Die Erreichbarkeit des EIV bzw. LF bzw. NB hat sich 
von „erreichbar“ zu „nicht erreichbar“ geändert. 
Oder: 

o Die Erreichbarkeit des EIV bzw. LF bzw. NB hat sich 
von „nicht erreichbar“ zu „erreichbar“ geändert. 
Oder: 

o Der EIV wurde einer SR zugeordnet, der ein LF bzw. 
NB direkt oder indirekt zugeordnet ist, über dessen 
Erreichbarkeitsstatus er bisher nicht informiert 
wurde. 

Oder: 
o Der NB wurde einer SR direkt oder indirekt zugeord-

net, der ein EIV bzw. LF bzw. NB direkt oder indirekt 
zugeordnet ist, über dessen Erreichbarkeitsstatus er 
bisher nicht informiert wurde. 
Oder: 

o Der LF wurde einer SR indirekt zugeordnet, der ein 
EIV bzw. LF bzw. NB direkt oder indirekt zugeordnet 
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Use-Case-Name Informationsmeldung über die Änderung der Erreichbar-

keit 

ist, über dessen Erreichbarkeitsstatus er bisher nicht 
informiert wurde. 

Nachbedingung im Erfolgsfall Der EIV bzw. LF bzw. NB kann seine Folgeprozesse zu RD2.0 

entsprechend der erhaltenen Information der Erreichbarkeit 

ausgestalten.  

Nachbedingung im Fehlerfall … 

Fehlerfälle • EIV bzw. LF bzw. NB nicht erreichbar 

Weitere Anforderungen Der EIV bzw. LF bzw. NB gilt so lange als „nicht erreichbar“ 

bis eine Nichterreichbarkeit mit einer Wiedererreichbarkeit 

beantwortet wurde. 
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1.2.2 SD: Informationsmeldung über die Änderung der Erreichbarkeit  

 
 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Informationsmel-
dung 

Unverzüglich, spätestens 
1 Minute nach Vorliegen 
des geänderten Status  

Informationsmeldung an EIV 

2 Informationsmel-
dung 

Unverzüglich, spätestens 
1 Minute nach Vorliegen 
des geänderten Status 

Informationsmeldung an LF 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

3 Informationsmel-
dung 

Unverzüglich, spätestens 
1 Minute nach Vorliegen 
des geänderten Status 

Informationsmeldung an NB 

 

2 Änderungshistorie  

Version Datum Änderungsbeschreibung 

1.0 01.10.2024 Erstveröffentlichung 
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